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Humblebee - Als GKV-Versicherter kann man sich bei einem etwaigen echten Nachteil bei der
Terminvergabe jederzeit zum Privatpatienten machen. Man muss halt anschließend die
Rechnung bei seiner GKV einreichen und einen Teilbetrag selber übernehmen. Dieses „Spiel“
muss man schon sehr, sehr oft betreiben, um den langfristig erheblichen Kostenvorteil der GKV
zu verlieren.
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